Buchbesprechung Erwiderung FAZ Feuilleton Scheinfeld: "Der Kannibalenfall"
Wenn einer ein Buch bespricht …
Erwiderung auf Miloš Vec: "Ist der Menschenfresser ein Mörder?"

FAZ-Feuilleton Neue Sachbücher, 07.10.09

von Hans-Uwe Scharnweber

… von dessen Sachgebiet und Thematik er nicht genügend versteht und dessen Problematik er nicht richtig durchschaut, dann kommt so etwas dabei heraus, wie in dem von mir kritisierten Feuilleton-Artikel. 

Wenn man ein so harsches Urteil fällt, dann unterliegt man natürlich einem Rechtfertigungszwang, dem ich nach einigen einführenden Sätzen nachfolgend genügen will.

Zunächst: Der Autor dieser Rezensionserwiderung hat (nach seiner Tätigkeit als Doppelagent für das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz, in deren Verlauf er ein juristisches Zweitstudium absolviert hat) einige Jahre als Strafverteidiger gearbeitet, bevor er wieder in seinen angestammten Beruf als Studienrat zurückgekehrt ist. Aber die Liebe zum Strafrecht als jahrtausendealte Kulturleistung war immer geblieben, wobei ihn die Tötungsdelikte am meisten faszinierten, so dass er unter diesem Aspekt sein Strafrechtslehrbuch
 für Schüler, Studenten und Schöffen verfasst hat. 

In den Harnisch gebracht, so dass er zur PC-Tastatur griff, hat ihn die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGH) zum Kannibalen-Fall, weil dieses Urteil "das Kainsmal der Unrichtigkeit auf der Stirn trägt". (Mit diesem Verdikt wird insbesondere im Verwaltungsrecht ein Urteil belegt, dass für jedermann so offensichtlich unrichtig ist, dass es so gar nicht hätte ergehen dürfen – und doch ergangen ist.) Darum hatte der Autor sich in einem in "Kriminalistik" 8-9/06 erschienenen Aufsatz: " Darf § 216 StGB nur Tätern mit ausschließlich »hehren« Motiven zuerkannt werden?" mit der Problematik des Kannibalenfalles auseinandergesetzt – und dem BGH die Verfassungswidrigkeit seines Urteils vorgeworfen, ein Urteil dessen Vorgaben das dann mit der Aburteilung des Falles betraute Landgericht (LG) Frankfurt gefolgt ist und die mehr als fragwürdigen Ansichten des BGH submissiv umgesetzt hat. (Auf die Begründung soll an dieser Stelle nicht mehr als für diese Rezension notwendig eingegangen werden.)
Der Autor vertrat als erster in der Literatur kompromisslos den Standpunkt, dass dem "Kannibalen von Rotenburg", nennen wir ihn R, mit den gegen ihn ergangenen Urteilen Unrecht geschehen ist, weil er nicht nach § 211 Strafgesetzbuch (StGB) Mord hätte verurteilt werden dürfen, sondern - direkt oder indirekt über die Brücke des § 16 II StGB Irrtum über Tatumstände (weil der gleich paraphile Meiwes nicht hatte davon ausgehen können, dass dem bei einem Weltkonzern im mittleren Management arbeitenden Diplomingenieur Brandes, ohne dass dessen Gehirn untersucht werden konnte, da Meiwes es möglicherweise aufgefressen hat, die für das Eingreifen des § 216 StGB als ein Tatbestandsmerkmal wichtige juristische "Ernstlichkeit" aberkannt werde) - nach der Privilegierung des § 216 StGB Tötung auf Verlangen. Aber weder BGH, noch LG Frankfurt und inzwischen auch nicht das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), von dem man am ehesten ein Urteil ohne Grundrechtsverstoß hätte erwarten dürfen, konnten sich zu der allein richtigen Ansicht des Autors durchringen. So ist der Fall inzwischen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gelandet, von dem man sich jetzt ein menschenrechts- und damit grundrechtskonformes Urteil erhoffen muss. 
Bei diesem auf Menschenrechts-/Grundrechtsverstöße spezialisierten supranationalen Gericht sind 80.000 Verfahren im Überhang, die mittlere Verfahrensdauer beträgt 5 Jahre; das entspricht der Höchststrafe für eine Verurteilung aus § 216 StGB Tötung auf Verlangen. 

Nach seiner Pensionierung suchte der Autor ein Dissertationsthema. Wegen seines Interesses an dem Fall und des in die gleiche Richtung (Tötungsdelikte) gehenden Strafrechtslehrbuchs wurde ihm das Thema genannt: "Kannibalismus und Mordmerkmale", das er um den Zusatz erweiterte: "unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«".
An dieser unbegleitet geschriebenen und inzwischen fertiggestellten, als Dissertation gedachten Arbeit – ein "Doktorvater" und eine Promotionsmöglichkeit konnten bislang nicht gefunden werden – hat der Autor die letzten drei Jahre gearbeitet. Ich darf daher mit Fug und Recht annehmen, dass ich vermutlich derjenige bin, der von den Strafrechtlern der Bundesrepublik am längsten an diesem Fall gearbeitet hat; aber es gibt halt Fälle, die lassen einen nicht los. So geht es mir mit u.a. dem "Kannibalen-Fall". Das nur zum Hintergrund, damit der Leser abschätzen kann, aus welcher Ecke die Kritik an der Rezension kommt.

Eine letzte Vorbemerkung, damit kein falscher Zungenschlag entsteht: Die teilweise als Glaubenskrieg geführte Auseinandersetzung um die rechtliche Einordnung dieses Ausnahmefalles in den vom Strafgesetzbuch (StGB, dessen §§ hier gemeint sind) vorgegebenen Rahmen - § 222 Fahrlässige Tötung (Schutzbehauptung des "Kannibalen"), Rechtsfolgenlösung des BGH gemäß §§ 211, 49 Nr. 1a (von BGH, LG Frankfurt und BVerfG wegen der Einverständlichkeit der Tötung angedacht, aber verworfen; die Einverständlichkeit reiche nur aus, die sonst mögliche Annahme einer besonderen Schwere der Schuld zu verneinen), § 216 Tötung auf Verlangen (so seine Verteidiger und ein Teil der Lehre der Strafrechtler), § 213 Minder schwerer Fall des Totschlags (Teil der Lehre), § 212 Totschlag (LG Kassel und Teil der Lehre), § 211 Mord (BGH, LG Frankfurt, BVerfG und Teil der Lehre) § § 211, 57a Nr. 2 Mord mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld (so die Forderung der Staatsanwaltschaft vor dem LG Frankfurt) war der Anlass zur Bearbeitung des Themas. 

Um es kristallklar zu sagen: Die Arbeit des Autors zu diesem Problemfall der deutschen Strafjustiz ist nicht mit einem Augurenlächeln des (Besser-)Wissenden geschrieben worden, sondern mit dem heißem Herzen eines um sich hoffentlich irgendwann in einem gerecht(er)en Urteil des EGMR manifestierende Gerechtigkeit (ungefragt) kämpfenden (ehemaligen) Anwalts auch für jemanden, der etwas kaum Fassbares und in seinen Gedankengängen nur äußerst schwer Nachvollziehbares getan hat; ein Engagement, wie es einem Anwalt des Rechts gemäß seinem Berufsethos wohl ansteht. "Fiat iustitia!"
Dieser Kriminalfall hat den Autor während der Jahre der Anfertigung seiner als Dissertation gedachten Arbeit jede Nacht problemlos schlafen lassen, denn zu »unmenschlichsten« Handlungen fähige Psychopathen wird es immer wieder geben: homo homini homo. 

Nächtlichen Schlaf gekostet hat hingegen der Ärger über die in dieser Sache ergangenen gerichtlichen Entscheidungen, die mit kaltem (nach hier vertretener Ansicht: Un-)Verstand gegenüber dem einer selbst unter den strafrechtlichen Ausnahmetaten herausragenden Exzesstat angeklagten kranken, behandlungsbedürftigen Menschen gefällt worden sind. BVerfG, BGH und, sich submissiv den Vorgaben des BGH unterordnend, dem LG Frankfurt muss wegen der in dieser Sache von ihnen getroffenen Entscheidungen die für die angemessene Aburteilung dieser äußerst schwer nachvollziehbaren Tat erforderliche Sensibilität für einen kranken Menschen abgesprochen werden.

Die in dieser Sache ergangenen Urteile liegen dem Autor, da er sie sämtlich für Fehlurteile hält, unverdaulich im Magen. Man ist geneigt, den von Zola in der Affäre Dreyfus gegen die kollektive antisemitische Gewalt der katholisch geprägten französischen Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts pointiert gesetzten Kampfaufruf "J' accuse!", "Ich klage an! ", wieder aufzugreifen, denn auch dem "Kannibalen von Rotenburg", nennen wir ihn hier "R", ist von seinen Richtern, ins​besondere denen des BGH, - vermutlich auf Grund der so empfundenen Abscheulichkeit des Verspeisens eines Menschen - sehenden Auges nach hier vertretener Ansicht von seinen Richtern Unrecht getan worden, das eigentlich hätte verhindert werden müssen und hätte verhindert werden können. 

Der Grundsatz "Fiat iustitia!" muss gelten – auch wenn den Autor zugegebenermaßen ein unangenehmes Gefühl bei dem Gedanken beschleicht, dass der leider nicht für die unbestimmte Zeit der erforderlichen Behandlung als Maßnahme in eine psychiatrische Anstalt eingewiesene R bei einer Verurteilung aus § 216 Tötung auf Verlangen heraus nach maximal fünf Jahren Haft aus der Strafhaft entlassen werden könnte, ohne dass die Zeit genutzt werden konnte und genutzt wurde, hinsichtlich seiner krankhaften Zwangsvorstellungen einen Therapieversuch zu unternehmen.

Um die Grundüberzeugung des Autors, mit der die Arbeit und die vorliegende Rezensionserwiderung verfasst worden ist, ganz prononciert zum Ausdruck zu bringen: Als ehemaliger Strafverteidiger hätte der Autor keinerlei Probleme damit, den "Kannibalen von Rotenburg", notfalls wirklich l-e-b-e-n-s-l-a-n-g, als "Maßnahme" in einer psychiatrischen Anstalt weggesperrt zu wissen. Aber mein Gerechtigkeitsempfinden bäumt sich angesichts des Faktums auf, dass R unbezweifelbar »nur« auf das ausdrückliche Verlangen des »Opfers« hin und somit einverständlich, das Lebensrecht des wiederholt ausdrücklich nach seinen Tod verlangt Habenden nicht negierend, getötet hat. Dafür ist er auf der Grundlage des (nach hier vertretener Ansicht) unberechtigt erhobenen Schuldvorwurfes, einen "Mord" begangen zu haben, im Sinne des damit erhobenen Schuldvorwurfs »unschuldig« für vielleicht »nur« 15 Jahre weggesperrt worden. Er ist nach hier für richtig befundenem Standpunkt unschuldig im Sinne der Mordanklage und der dafür erfolgten Verurteilung, denn eines hat der "Kannibale von Rotenburg" – wieder nach hier vertretener Ansicht - mit dieser nur auf ausdrückliches Verlangen des späteren »Opfers« hin vorgenommenen Tötung ganz sicherlich nicht begangen: einen – laut BGH-Definition - als "auf sittlich niedrigster Stufe stehend" zu bewertenden "Mord", der ihn auf die gleiche sittliche Stufe stellt wie den "Kannibalen von Neukölln", N. Der war zu seiner Tat durch die äußeren Umstände der Tat des "Kannibalen von Rotenburg" als Nachahmungstäter angeregt worden und hatte, genauso unbe​zweifelbar, an seinem alsbaldigen, im Zuge eines (vom Opfer so gedachten) Schlacht-Spiels mit Klebeband an einen Stuhl gefesselten und um Hilfe schreienden Opfer mittels eines als Tatwaffe benutzten Schraubendrehers einen das Lebensrecht seines Opfers negierenden Heimtückemord begangen.
Doch nun zu der Rezension:

Vec schildert zunächst – in den groben Zügen richtig – den Fall, dass sich im März 2001 in Old Germany einer einem anderen zum Geschenk gemacht hatte, und der fraß ihn nicht nur mit Stumpf und insbesondere zwischen beiden brüderlich längsgeteiltem blanchiertem, gebratenem, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch abgeschmecktem und auf einem Teller mit einer Tomate als Garnierung gereichtem Stiel auf – was beiden, weil viel zu zäh und hart, nicht gemundet hatte -, sondern der von den Medien so titulierte "Kannibale von Rotenburg" "nullifizierte" sein Opfer auch noch. Und das alles wunschgemäß! Mit einem Schlag war nun seinerseits der Kannibale in aller Munde. Nicht mehr die deutsche "Angst": Endlich ein Deutscher mit richtigem Biss! 

Vec bezeichnet den Fall als "Sex-Kannibalismus" und wird schon mit dieser zu groß gewählten Schublade, in die er den Fall einsortiert, diesem Ausnahmefall selbst unter den Exzesstaten nicht gerecht, denn in dieser Schublade sind Fälle wie z.B. Nekrophilie oder der Fall, dessen Versuch gerade in diesem Monat Entsetzen hervorgerufen hat, weil ein Pädophiler im Kloakenbereich des Internets (erneut) eine Annonce eingestellt hat, dass er einen Mittäter suche, mit dem zusammen er irgendein x-beliebiges ca. 8-jähriges Mädchen entführen wolle, dass dann eine Woche lang von beiden gemeinsam vergewaltigt werden solle; nach dieser Woche wolle man es dann gemeinsam umbringen. (Für einen gleichen Versuch war er schon zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, die er gerade abgesessen hatte.)

Der Gutachter Prof. Beier sprach in der Verhandlung gegen den "Kannibalen von Rotenburg" richtig von einem Fall von "Liebes-Kannibalismus". Das ist deswegen richtig, weil R nach durch den Weggang von Vater und Halbbrüdern erlittenen Verlusttraumen nun einen ihm sympathischen Menschen suchte, den er unverlierbar in seine Körperzellen aufnehmen könne, um nicht mehr so verlassen zu sein. Und der Berliner Diplomingenieur, nennen wir ihn hier B, war nicht nur von einem Todestrieb klassischen Ausmaßes, an dem Sigmund Freud seine dunkle Freude gehabt hätte, angetrieben worden, sondern von einem Verlangen nach vollständiger "Nullifizierung": Er wollte nicht nur nach einer Penisamputation, von der er sich den Orgasmus seines Lebens versprochen hatte, dieses sein Leben von fremder Hand beendet haben, sondern darüber hinaus sollte alles verschwinden, was an ihn erinnern könnte. B wies R an, nach seiner Tötung, Schlachtung und Verspeisung auch seinen Schädel und seine Zähne zu zermahlen und zusätzlich seinen Internet-Account zu löschen, um vollständig ausgelöscht zu sein; dafür gab B dem R das Passwort. Das alles machte B nichts aus, weil er binnen des einen Monats, den die beiden ca. 12.000 E-Mails gewechselt hatten, mehrfach seine Vorstellung von seinem unverlierbaren Weiterleben als Nährstoff in den Zellen des R zum Ausdruck brachte – wo er nicht allzu lange allein zu bleiben wünschte und auf baldige Gesellschaft durch Nährstoffe weiterer Personen hoffte.
Mit Asterix und Obelix (analog) kann man sagen: "Die spinnen, die Anthropophagisten!"

Das Besondere, das Kennzeichnende an diesem Fall gegenüber allen anderen bisher passierten Fällen von "Sex-Kannibalismus" ist, dass in allen anderen Fällen der Täter das Lebensrecht seines Opfers negiert hat; nicht aber R: der tötete den B auf dessen zumindest ernstgemeintes Verlangen hin. Darum ist der Fall in der falschen Schublade, wenn er unter den für  "Sex-Kannibalismus" üblichen Fällen eingeordnet wird.

Vec schreibt sehr ungenau von der Fahrt des B nach Rotenburg, "von der Brandes nicht wiederkehren sollte"; richtig hätte es heißen müssen: "nicht wiederkehren wollte".

B hatte notariell sein Testament errichtet (was er nicht hätte tun können, wenn der Notar ihm – wie später im Nachhinein das Gericht – seine »juristische Ernstlichkeit« abgesprochen hätte, wozu der aber gar keinen Anlass sah), war - 14 Tage nach dem eigentlich vorgesehenen Sterbetermin, der von B wegen eines ihm wichtigen Geschäftstermins verschoben worden war -, ohne seinem im gemeinsamen Bett weiterschlafenden Lebenspartner "Hasi" auch nur ein Sterbenswort gesagt zu haben, am Morgen der Fahrt nach Rotenburg stiekum aus der Wohnung verschwunden, hatte sich nur eine bar bezahlte einfache Fahrkarte für die bloße Hinfahrt nach Kassel gekauft und war zu seinem "Schlachter" gefahren, um dort die paraphil rsehnte Penisamputation zu erhalten, danach getötet, geschlachtet und aufgegessen zu werden, um dann in den Zellen des R nur noch als Nährstoff weiterzuleben. 
Das Geschehen im Schnelldurchgang: Treffen von B und R, Fahrt nach Wüstefeld bei Rotenburg / erste Sex-Kontakte, in denen R dem B nicht ausreichend kräftig in die Brust gebissen hatte, so dass B annahm, R hätte nicht den Mumm zur Durchführung der Penektomie / daraufhin aus Enttäuschung Bitte des B, R möge ihn nach Kassel zurückbringen, damit B nach Berlin zurückfahren könne / Umbesinnung während der Wartezeit auf dem Bahnsteig und Rückkehr nach Wüstefeld / Sex mit auf Wunsch des B gefilmter anschließender Penisamputation (die er sich am nächsten Tag noch einmal zum Frühstück, zu dem es für jeden von ihnen als Frühstücksei einen seiner Hoden hatte geben sollen, hatte anschauen wollen) ohne den erhofften Orgasmus, geschweige denn einen Superorgasmus, Anlegen eines Notverbandes durch R, der wiederholt anbietet, einen Notarzt herbeizurufen, was B dem R strikt verbietet, weil er befürchtet, dann in die Psychia​trie eingewiesen zu werden und nicht sterben zu dürfen / Versuch der Verspeisung des brüderlich längsgeteilten, gebratenen und liebevoll auf einem Teller garnierten Penis des B scheitert, weil das Fleisch sowohl B als auch R zu hart war / Wunsch des B nach einem heißen Bad, zu dem er den Notverband abnimmt und sich über das Ausströmen seines Blutes aus der Penektomiewunde freut / nach 2 ½-stündigem Blutverlust zurück in den Schlachtraum, wo R alle Viertel- bis halbe Stunde nachschaut, ob B nicht inzwischen gestorben sei, damit er ihn schlachten könne, weil es R – auch laut BGH-Feststellung - unangenehm war, B zu töten / als B nach insgesamt 9 ½  Stunden dann doch endlich ins Koma fällt, sticht R ihm mit zwei Stichen in den Hals, weil er ihn angeblich für tot hält, um den Kopf abzutrennen, damit der aus der bereitgestellten Schüssel der Schlachtung seines Körpers zuschauen könne / R hätte aber Kopf- und Atembewegungen erkennen können, hat sie vielleicht vor Schlachtgeilheit nicht erkannt oder dann doch erkannt und den B, anstatt, wie bisher, auf den Todeseintritt zu warten, mit den beiden Halsstichen getötet / Schlachtung und Portionierung des B. Das weitere Geschehen darf als bekannt vorausgesetzt werden, ist für die Rezension nicht weiter wichtig.
Vec schreibt dazu: "Später betrachtet er die aufgezeichneten Bilder, die ihn – wie gehofft – sexuell erregen. Soll das etwa nicht Mord sein, steht diese Tat nicht auf der niedrigsten sozialethischen Gesinnungsstufe, muss die Allgemeinheit nicht vor solchen Tätern geschützt werden – und zwar dauerhaft?" 

Mit Brecht kann man sagen: So viele Fragen, …

Zu der ersten von Vec aufgeworfenen Frage: Nein, das soll kein Mord sein! Mord ist laut BGH-Umschreibung eine "auf sittlich niedrigster Stufe stehende, geradezu verächtliche" Tötung. Der BGH stellt in dieser von ihm gern verwandten Formulierung selbst auf die Tötung ab – und nicht auf das Nachtatverhalten! Die Richter des BGH haben sich aber in ihrem Verdikt entweder unprofessionell von ihrer Abscheu über Rs Nachtatverhalten leiten lassen, oder sie suchten – ganz im Sinne der dritten von Vec aufgeworfenen und zitierten Frage – nach einer Möglichkeit, die Allgemeinheit vor R "lebenslang" zu schützen.
Eingangs war das 8-stufige System als »Sanktions-Kette« aufgezeigt worden, mit dem im deutschen Strafrecht im 6. Abschnitt des Besonderen Teils mit den Bestimmungen der "Straftaten gegen das Leben" – unter Hinzufügung der vom BGH in Anmaßung der Befugnisse des zu säumigen Gesetzgebers (für Fälle von "Haustyrannenmorden", in denen man wegen der "heimtückischen" Tötung des gewalttätigen Haustyrannen im Schlaf durch die jahrelang gequälte Frau das Verdikt "Mord" zwar aufrechterhalten, aber dessen strafrechtliche Konsequenz einer Verurteilung zu lebenslanger Strafhaft wegen ihrer "notstandsähnlichen Situation" vermeiden will) geschaffene "Rechtsfolgelösung" – der Lebensschutz strafbewehrt wird.
Dieses achtstufige System des strafrechtlichen Lebensschutzes kann nach "sittlicher Strafrahmen-Falltiefe" und der sich daraus ergebenden Sanktionsmöglichkeiten in vier Gruppen angeordnet werden:
1. Gruppe (das Lebensrecht des Opfers nicht negierende, fahrlässig begangene Tötungen):

· § 222 fahrlässige Tötung 

(als Strafrahmen für das einzige fahrlässig begehbare Delikt der "Straftaten gegen das Leben" ist Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vom Gesetzgeber vorgegeben. Der Täter ist an sich gesetzestreu, hat nur in einem entscheidenden Augenblick nicht im gebotenen Maße aufgepasst und z.B. jemanden totgefahren, den er gar nicht hatte töten wollen. Aufmerksamer, und daher dann mit mehr "Tatbewusstsein", hätte er die Tötung seines Opfers bestimmt vermieden.)

2. Gruppe (vorsätzlich begangene, gleichwohl das Lebensrecht des Opfers nicht negie​rende Tötungen):

· § 216 Tötung auf Verlangen 

(6 Monate bis 5 Jahre Freiheitsstrafe; da die Mindeststrafe unter einem Jahr Freiheitsstrafe liegt, ist eine solche zwar schon vorsätzlich begangene, aber gleichwohl gegenüber dem Grunddelikt privilegierte Tötung noch als Vergehen konzipiert. Ursprünglich gedacht gewesen ist diese Privilegierung für Täter, die in einer Konfliktlage, z.B. einem für beide Seiten qualvollen Sterbeprozess, die Leidenssituation des Opfers »abkürzen«, aber weil der deutsche Gesetzgeber – im Gegensatz zu dem niederländischen und dem belgischen - selbst erlöschendes Leben unter Lebensschutz stellt, wird ein solcher Täter, der dem anderen "die Gnade des Todes schenkt", bestraft; zwar nicht so hart, wie ein Totschläger und damit dem gegenüber privilegiert, aber doch bestraft, obwohl es Fälle gibt, in denen die Verhängung von Strafe unmenschlich ist. Vom gesetzlichen Tatbestand her muss für die Annahme einer privilegierenden Bestrafung ein "ausdrückliches ernstliches Verlangen" des alsbaldigen Opfers vorliegen, mehr nicht. Eine Mitleidssituation wird nach bestehender Gesetzeslage – "de lege lata" - nicht verlangt, könnte aber durch zukünftige Gesetzesänderung – "de lege ferenda" – in den Tatbestand des § 216 hineingeschrieben werden. Da aber insbesondere nach den im NS-Unrechtsstaat gesammelten Erfahrungen eine "rückwirkende" Bestrafung nach einem zur Tatzeit so nicht geltenden Gesetz in einem Rechtsstaat nicht erlaubt ist, hätte eine privilegierende Beschränkung der Strafbarkeit aus § 216 dem "Kannibalen von Rotenburg" nicht vorenthalten werden können, wenn die »juristische Ernstlichkeit des Sterbeverlangens« des B nicht nur von dem Notar, der dessen Testament aufgesetzt hatte, sondern auch von den Gerichten anerkannt worden wäre. Aber der im mittleren Management eines Weltkonzerns tätige Diplomingenieur wurde wegen seiner Obsession als »Schlachtopfer-Fantast« für »nicht zurechnungsfähig« erklärt; dem spiegelbildlich gleich kranken »Schlachter-Fantasten« R wurde die möglicherweise lebenslange »Gnade der Einweisung in den Maßregelvollzug einer psychiatrischen Anstalt« von den Gutachtern und den sich auf die Gutachten beziehenden Richtern verweigert.)

3. Gruppe (das Lebensrecht des Opfers negierende, in unterschiedlicher deliktischer Abstufung vorsätzlich begangene Tötungen, die aber als sittlich noch oberhalb eines das Grunddelikt qualifizierenden besonders schweren Falles eines Totschlags oder "auf sittlich niedrigster Stufe stehenden" Mordes angesiedelt bewertet werden):

· § 213 minder schwerer Fall des Totschlags 

(1 Jahr bis 10 Jahre Freiheitsstrafe für die vom Grunddelikt her gesehen gleichfalls als im Strafmaß noch privilegiert angesehenen, aber schon als Verbrechen gewerteten Tötungen aus Wut über eine Misshandlung, schwere Beleidigung, zum Zorn gereizt "und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen" oder "sonst ein minder schwerer Fall".)

· §§ 211, 49 Nr. 1 analog als einen darunter fallenden Täter immer noch privilegierende Rechtsfolgenlösung des BGH bei wegen des "Sanktionensprungs" zwischen § 212 (zeitige Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahre) und § 211 (absolute Strafdrohung "lebenslang") so gewerteter Unverhältnismäßigkeit bei einer gleichwohl aus § 211 Mord erfolgenden Verurteilung, da der Mordvorwurf, aus dem heraus verurteilt wird, nicht aufgegeben wird. 

Trotz plakativer Aufrechterhaltung des Unwerturteils "Mord" in bisher den "Haustyrannenfällen wird somit in ganz bestimmten, insbesondere "Fallkon​stellationen mit notstandsähnlicher Lage" durch diese "Vermeide-/Umgehungsstrategie" auf die Verhängung der bei Vorliegen eines Mordes grundsätzlich absolut zu verhängenden Strafdrohung "lebenslänglich" (OLG Stuttgart 4 Ws 95/03: "rechtstechnisch") aus Gründen so empfundener Unverhältnismäßigkeit der absoluten Strafdrohung für solche Taten verzichtet. (3 Jahre bis 15 Jahre) 

· § 212 I Totschlag als Grunddelikt der vorsätzlich begehbaren Tötungsdelikte 

(5 bis 15 Jahre)

4. Gruppe ("auf sittlich niedrigster Stufe stehend" angesehene, als teilweise "geradezu verächtlich" bewertete vorsätzliche Tötungsdelikte):

§ 212 II ohne Mordvorwurf abzuurteilender Totschlag in einem besonders schweren und damit einem Mord schon sehr angenäherten Fall (lebenslänglich, aber mit nach der Entscheidung des BVerfGs auf Grund der in Art. 1 GG programmatisch als "unan​tastbar" ausgegebenen - aber gleichwohl von Verfassungs wegen als Verpflichtung aller staatlichen Gewalt zu schützen aufgegebenen - menschlichen Würde gesetzlich geregelter Chance auf Rückkehr in die Gesellschaft nach einer abgebüßten Mindesthaftzeit von 15 Jahren)

· § 211 Mord (lebenslänglich mit dem rechtlich vorgesehenen und von der zuständigen Strafvollstreckungskammer zu überprüfenden Anspruch, bei günstiger Prognose nach ebenfalls 15 Jahren Mindesthaftzeit unter Strafaussetzung des Strafrestes zur Bewährung entlassen zu werden. Motto des BVerfGs-Urteils: Entsprechend der unsere gesellschaftliche Ordnung prägenden Leitidee der zu wahrenden und zu schützenden Menschenwürde muss es auch noch für »gewöhnliche« Mörder nach Verbüßung einer mindestens 15-jährigen Haftstrafe eine Chance für den Weg zurück in die Gesellschaft geben, um einen Täter nicht einem von Eser so bezeichneten "grundsätzlich täterblinden Dauerausschließungsmechanismus" auszuliefern.)  

· §§ 211, 57a I Nr. 2 Mord mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld durch das Tatgericht (lebenslang ohne die Chance der Entlassung nach 15 Jahren, sondern, ausschließlich pro​gnoseabhängig, erst nach mindestens einer gewissen zeitlichen »Schulddraufgabe«; aber selbst dann soll noch eine Rückkehr in die Gesellschaft möglich sein.)

Wenn wir zunächst die Nachahmungstat des "Kannibalen von Neukölln" in dieses vom Gesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, vorgegebene System einordnen, dann sehen wir, dass diese Tat in die vierte Gruppe gehört, denn N hat das Lebensrecht des unter bewusster Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des mit Klebeband an den Stuhl gefesselten Berliner Lehrers vorsätzlich negiert, ihn mit einem Schraubendreher erstochen (und hinterher Teile von ihm verspeist). Glasklare Deliktzuordnung: Heimtückemord.
Wie aber ist die Tat des "Kannibalen von Rotenburg" rechtlich richtig einzuordnen? Nach welchem vom Gesetzgeber vorgegebenen Delikt ist R tat- und schuldangemessen zu bestrafen? "Soll das nicht Mord sein?", fragt Vec in seiner Besprechung der von Scheinfeld verfassten "kleinen Streitschrift". Hier scheiden sich die Geister in dem teilweise mit der Innbrunst geführten Glaubenskrieg (von dem der Autor auch nicht frei ist).

Fest steht, dass B, von seinem (vom diesbezüglich paraphilen R nicht als paraphil erkannten) Todesverlangen getrieben, nur zu letztlich dem Zweck zu R gereist ist, dass der ihn auf sein in den 12.000 binnen des einen Monats, den beide Verbindung miteinander gehabt hatten, wiederholt geäußertes ausdrücklich und von ihm blutig-ernst gemeintes Verlangen hin nach der als Superorgasmus erhofften Penisamputation töte, schlachte, verspeise und vollständig "nullifiziere". 

"Soll das nicht Mord sein?" Urteilen Sie selbst. Meine Antwort an Vec: Nein, eine einverständliche und somit das Lebensrecht nicht negierende, auf ausdrückliches, zumindest ernstgemeintes Verlangen des alsbaldigen Opfers hin vorgenommene Tötung kann nicht als "Mord" sanktioniert werden, wenn schon in einem nach § 213 abzuurteilenden Fall eines minder schweren Falles eines Totschlags, geschweige denn eines Totschlags gemäß § 212 oder eines Mordes gemäß § 211 unter Realisierung mindestens eines Mordmerkmales, von dem Täter das Lebensrecht des Opfers negiert wird, was R aber nicht getan hat. Der ist »nur« dem Sterbeverlangen des B nachgekommen, um den ihm sympathischen B schlachten und verspeisen zu können und so einen Bruder-Ersatz unverlierbar als Nährstoff in seine Zellen aufnehmen zu können (von dessen Fähigkeiten er hinterher zu profitieren glaubte, denn B habe gut Englisch gesprochen und durch das Verspeisen des B hätten sich seine eigenen Englischkenntnisse beträchtlich verbessert).
Die mit der Tötung des B begangene Rechtsschuld des R, die vom Gericht – ausschließlich - aus dem Grund der verweigerten Anerkennung der »juristischen Ernstlichkeit« des B aus seelischen Krankheitsgründen nicht unter § 216 subsumiert worden ist, ist nach meinem Verständnis der in § 216 als bestrafungswürdig gemeinten Rechtsschuld sehr weit angenähert; auf jeden Fall ist sie näher an § 216 dran als an der in § 213, § 212 oder gar § 211 "Mord" gemeinten Rechtsschuld, denn die Tat des R ist von qualitativ wesentlich geringerem Unwertgehalt, als sie sonst in einem »Normalfall« einer versuchten oder vollendeten Tötung oder gar eines Mordes der Fall ist. Man darf daher nicht die von R einverständlich mit seinem alsbaldigen Opfer auf dessen ausdrückliches und zumindest ernst gemeintes Verlangen hin vorgenommene Tötung auf die gleiche rechtliche Stufe "Mord" mit dem von N begangenen Heimtückemord stellen! 
Der juristische Laie, der das unverhältnismäßige der Bestrafung des R aus § 211 erspürt, sei darüber aufgeklärt, dass laut unserer Verfassung das – aus dem aus Artikel 20 III GG abgeleiteten Rechtsstaatsprinzip seinerseits abgeleitete Schuldprinzip, der auf Aristoteles zurückgeführte aber schon ca. 1.400 Jahre vorher in 1. Mose 18/25 angesprochene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Gleiches gleich und Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln) mit dem beiden immanenten Übermaßverbot und der Gleichheitsgrundsatz zu gelten habe. Das Urteil gegen R ist aber unter Verstoß gegen diese drei grundlegenden Verfassungsprinzipien, die jeder juristische Laie nachvollziehen kann, zustandegekommen. 
Und hier setzt Scheinfeld mit seiner selbst so genannten, aus intimer Kenntnis der Rechtsprechung unserer Obergerichte und insbesondere des Bundesverfassungsgerichts mit Akribie erstellten "kleinen Streitschrift" ein, in der er u. a. auch durch Analogieschlüsse zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen weitere durch die hanebüchenen gerichtlichen Entscheidungen begangene Verfassungsverstöße umfänglich herleitend nachweist: In seinem mit hephaistischer Kunstfertigkeit hergestellten Argumentationsnetz, in dem sich die Ablehnung der Verfassungsbeschwerde des R ebenso verfängt wie sich weiland der ehebrecherische Ares mit der ihren Mann Hephaistos betrogen habenden Ehefrau Aphro​dite verfing, wird die Verfassungswidrigkeit der gegen R ergangenen gerichtlichen Entscheidungen für Fachleute überdeutlich: Das ist der Verdienst dieser "kleinen Streitschrift", die Vec so nicht verstanden hat. Für ihn gilt das Evangelium des Joh. 1/5 analog: Eine kleine Streitschrift scheint in der Welt – und Vec hat's nicht ergriffen.

Damit wäre Vecs erste Frage: "Soll das etwa nicht Mord sein?", eindeutig beantwortet: Nein, das was R getan hat, darf nicht unter § 211 gefasst werden, wenn Verfassungsverstöße nicht zugelassen werden. 
Die zweite von Vec gestellte Frage: "Steht diese Tat nicht auf der niedrigsten sozialethischen Gesinnungsstufe?", kann ebenfalls mit einem entschiedenen "Nein" beantwortet werden: Eine einverständliche Tötung kann nicht – auch nicht in Anbetracht des verstörenden nachtatlichen Verhaltens des R – als "geradezu verächtlich" auf der "niedrigsten sozialethischen Gesinnungsstufe" angesiedelt werden, denn darunter stehen alle das Lebensrecht ihrer Opfer negierenden Tötungen, wie z.B. die geplante Tötung der von dem Pädophilen zu entführen, einen Woche lang zu vergewaltigen und dann umzubringen geplanten x-beliebigen 8-Jährigen in Norddeutschland.

Die dritte von Vec gestellte Frage: "Muss die Allgemeinheit nicht vor solchen Tätern geschützt werden – und zwar dauerhaft?", kann nur mit einem vorbehaltlosen "Ja" beantwortet werden! Die sich daraus ergebende Frage ist nur: "Wie?" Ein meinetwegen lebenslanger Maßnahme-Vollzug in einer Psychiatrie mit ärztlicher Behandlung erscheint mir als alleine angemessen, nicht aber lebenslange Strafhaft. Die richtige Maßnahme ist leider durch die Gutachter und die ihnen folgenden Richter auf das falsche Gleis geschoben worden, als sie die volle Schuldfähigkeit des von ihnen als krank anerkannten R deswegen bejaht haben, weil der jedes andere potentielle Opfer, das schon gefesselt bei ihm "am Haken gehangen" hatte, aber nur kannibalische Sex-Spiele hatte betreiben wollen, sofort anstandslos losgebunden hatte, wenn die nicht hatten weitermachen und sich nicht wirklich hatten schlachten lassen wollen, da zu Rs paraphiler Obsession gehört, dass er nur jemanden u.U. töten, auf jeden Fall aber schlachten und verspeisen wollte, der das alles von sich aus einverständlich selber wolle. 
Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Vorsitzende Richter des 5. Strafsenates des BGH einige Jahre später zu Wort gemeldet hat, und sich gegen seine Kollegen vom 2. Strafsenat, die das Revisionsurteil gegen den "Kannibalen" gefällt haben, mit den richterlich wohlgesetzten Worten gewandt hat: "Mit gewisser Verwunderung hat es mich stets erfüllt, dass im 'Kannibalenfall' (…) die Annahme uneingeschränkter Schuldfähigkeit als rechtlich so unproblematisch erachtet wurde. Bei einer Tatbegehung, die ein solches Ausmaß an Überwindung natürlicher Hemmschwellen wie Grauen und Ekel in massivster Form erfordert, drängt sich mir die Frage auf, ob nicht die Fähigkeit des Angeklagten, bei Nichteinverständnis des Opfers von der Tatbegehung Abstand zu nehmen, bei der Beurteilung der Verminderung der Hemmungsfähigkeit massiv überschätzt worden ist." Wäre der Kannibalen-Fall bei seinem Senat gelandet, hätte es wohl nicht die Verfassungsverstöße gegeben, die Scheinfeld in seiner verdienstvollen "kleinen Streitschrift" angreift.

Vec schreibt weiter: Scheinfeld weise weiter auf das "verfassungsrechtlich verankerte Analogieverbot hin, wonach die Strafbarkeit der Tat nach dem Gesetzeswortlaut bestimmt sein muss."

Auch mit diesem Satz zeigt Vec seine mangelhafte Kenntnis des Rechts, die ihn an einer angemessenen Rezension von Scheinfelds "kleiner Streitschrift" hindert. Erstens gibt es kein "verfassungsrechtlich verankertes Analogieverbot": im gesamten Gebiet des Rechts werden Analogien gebildet, auch im Strafrecht! Was im Strafrecht verboten ist, das ist allein die Bildung einer einen Angeklagten belastenden Analogie, doch zu Gunsten eines Beschuldigten dürfen Analogien gebildet werden, indem für die Beurteilung des Sachverhaltes und des Angeklagten ihn begünstigende Wertungen aus anderen Paragraphen in den abzuurteilenden Sachverhalt übernommen werden. 

Zweitens hat das einen Rechtsstaat kennzeichnende rechtliche Erfordernis, dass "die Strafbarkeit der Tat [vor ihrer Begehung] nach dem Gesetzeswortlaut bestimmt [gewesen] sein muss", nur indirekt etwas mit dem Analogieverbot zu tun. Vec sieht nicht die in diesem Zusammenhang anzusprechende "Garantiefunktion der lex stricta des Strafrechts"; das wäre in diesem Zusammenhang der richtige Terminus gewesen. Das Analogieverbot zulasten eines Beschuldigten spielt nur insofern in diesen Bereich hinein, als Nazi-Richter dann, wenn kein Verstoß gegen einen Strafrechtsparagraphen auszumachen gewesen war, halt Analogien zulasten eines Angeklagten bildeten; streng mach dem Gesetzt, selbstverständlich. Dafür hatte nur das entsprechende Gesetz geschaffen werden müssen. Dafür war 1935 das nachfolgend auszugsweise wiedergegebene Gesetz erlassen worden:

„Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches vom 28.06.1935

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

...

§ 2   Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft.“

Die Anwendung dieses Gesetzes erklärte der Reichsjustizministers Gürtner 1935 mit dem Satz: 

"Unrecht ist also in Deutschland künftig auch da möglich, wo es kein Gesetz mit Strafe bedroht!", 

und die Nazis trotzdem zu einer Verurteilung gelangen wollten. Zur Absicherung wurden dann zusätzlich noch "unbestimmte Rechtsbegriffe" gebildet, wie z.B. "die Liebe zum Führer", und wem dagegen ein Verstoß unterstellt wurde, der war »dran«. 

Vec formuliert dann: "Man mag über die Einseitigkeit dieser erklärten Streitschrift hinwegsehen" – ohne eine Einseitigkeit nachgewiesen zu haben. Diesen Nachweis ist Vec schuldig geblieben! Wieso ist eine Streitschrift, die nicht nur mit Händen zu greifende, sogar von jedem Nicht-Juristen sofort nachvollziehbare, sondern auch subtilere Verfassungsverstöße explizit nachweist, "einseitig"? Ich habe keine Scheinfeld von Vec unterstellte "Einseitigkeit" gefunden.
Scheinfeld habe – so ein weiterer unberechtigter Vorwurf - "sogar die Verdinglichung des Opfers durch die Tat in Abrede [ge]stellt".

Erstens ist dieser Vorwurf nicht zu verstehen. Und selbst wenn man ahnt, was Vec gemeint haben könnte, ist dieser Vorwurf in Scheinfelds Büchlein nicht zu belegen. Drittens irrt Vec, wenn er behauptet, das Opfer sei von "Kannibalen von Rotenburg" verdinglicht worden, was Scheinfeld – laut Vec – in Abrede stelle. R wollte auf Grund seiner als Kind erlebten und nie überwundenen Verlusttraumen in einer magischen kannibalischen Vorstellung nunmehr einen ihm sympathischen Mann als Bruderersatz unverlierbar als Nährstoff in seine Zellen aufnehmen. Das war der tiefste und damit (vom BGH auch falsch gesehene) "handlungsleitende" Grund seines Handelns. Jemanden, den man als "unverlierbaren Bruderersatz" in sich aufnehmen will, den verdinglicht man nicht, man überpersonalisiert ihn, wenn man glaubt ihn nicht auf natürlichem Wege auszuscheiden, sondern als Nährstoff unverlierbar in seine Zellen aufzunehmen.
Es ist richtig, dass das Buch "keinen Einblick in die Systematik der Tötungsdelikte" erlaubt: aber das war auch gar nicht der Zweck der eigentlich mehr für Fachleute verfassten "kleinen Streitschrift", bei denen dieses Wissen vorausgesetzt wurde. 
Das, was hier bemängelt wird, leistet meine als Dissertation gedachte wesentlich umfänglichere Arbeit, in der ich die Systematik der Tötungsdelikte – einschließlich der verdeutlichenden Grafik - dargestellt habe.

Scheinfeld befasst sich in Beschränkung auf sein Anliegen ausschließlich mit der Verfassungswidrigkeit der gegen R ergangenen gerichtlichen Entscheidungen.

Vec demonstriert seine Ahnungslosigkeit in Belangen des Strafrechts auch damit, dass er moniert, Scheinfeld schreibe nichts über "die Teilbarkeit des Unrechtsbewusstseins". Da hat Vec wieder einmal eine Vokabel falsch verstanden: Zwar kann das Tatbewusstsein in gewissem Unfang »unrichtig« sein – so glaubte R, eine Tötung auf Verlangen gemäß § 216 zu begehen, weil er von der Ernstlichkeit von Bs mehrfach ausdrücklich geäußertem Verlangen nach seiner Tötung ausging (weswegen er gemäß § 16 II nur aus diesem Paragraphen verurteilt werden dürfte), was aber durch das Gericht mit seiner doppelten Unterstellung  (B sei auf Grund seiner Paraphilie seine »juristische Ernstlichkeit« abzusprechen und R sei trotz seiner spiegelbildlich gleichen Paraphilie voll schuldfähig) verhindert worden ist -, aber das Unrechtsbewusstsein ist nicht teilbar: Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Das ist wie mit einer Schwangerschaft: Entweder eine Frau ist schwanger, oder sie ist es nicht; aber keine Frau ist geteilt ein bisschen schwanger (denn eine Scheinschwangerschaft ist eben keine Schwangerschaft). Da Unrechtsbewusstsein kann unsicher sein und einem sagen: "Das, was du vorhast, darfst du möglicherweise nicht tun!", aber wenn man das denkt, dann hat man schon Unrechtsbewusstsein. Da gibt es kein teilbares Unrechtsbewusstsein, dass einem »ein bisschen Straftat« erlaubte.
Wenn von Vec zuletzt nur "rechtspolitische und soziologische Suggestionen des Autors" gesehen werden, "wo Analyse nottut", dann muss Vec ein anderes Buch gelesen oder Formulierungen für die Rezension eines anderen Buches erneut aufgegriffen haben, weil ihm vielleicht eine frühere eigene Formulierung so gut gefallen hat, denn das gesamte Büchlein ist eine einzige Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung! Von "rechtspolitischen und soziologischen Suggestionen des Autors" habe jedenfalls ich nichts gelesen, denn zu einer Analyse kann ja auch gehören, dass man sich z.B. überlegt, ob in den § 216 bei einer Neuformulierung und damit "de lege ferenda" ein Tatbestandsmerkmal aufgenommen werden sollte, dass eine Anwendung der Bestimmung über die Tötung auf Verlangen nur auf »Mitleidstötungen« zuzlässt; wovon dringend abgeraten werden muss.

Vec vermisst des Weiteren Ausführungen zu der "Frage der Emotionalität des Rechts": Die Buchstaben in den Gesetzesbüchern sollen Emotionalität empfinden? Da ist eine ebenso magische Vorstellung, wie ein "Kannibale" sie hat, der davon ausgeht, dass die Eigenschaften des von ihm verzehrten Opfers auf ihn übergehen würden – weswegen ein von den Kannibalen als zu feige angesehener Hans von Staden im 16. Jahrhundert nicht verzehrt worden war, weil sie befürchtet hatten, durch dessen Verzehr ebenfalls feige zu werden; so dass bewusster Hans von Staden dann später ein Buch über seine Erlebnisse unter Kannibalen schreiben konnte (wenn die Geschichten nicht erdacht sind).

Emotional kann nicht das Recht reagieren: das können nur die Richter. Und das haben sie leider getan, als sie nicht die Frage der rechtlichen Einordnung der von R begangenen Tötung emotionslos untersuchten, sondern in Abscheu gegenüber dessen nachtatlichem Verhalten eine einverständlich mit dem Opfer verübte Tötung mit viel juristischer Rabulistik auf ihrem Prokrustesbett zu dem einzigen Fall in Deutschlands (wenigstens jüngerer) Justizgeschichte machten, in dem eine auf ausdrückliches Verlangen nach dem eigenen Tod verübte Tötung zu einem "Mord" durch Streckung zweier Mordmerkmale überdehnt worden ist.
In diesen Zusammenhang gehört auch Vecs ebenfalls verunglückte abschließende Bemerkung: "Das Recht begreift sich als rational agierendes System, das bei seinen Werturteilen emotionslos agiert, selbst wenn es über Emotionen richtet."

Nach dem zuvor Gesagten muss nicht noch einmal begründet werden, dass "das Recht … bei seinen Werturteilen" gar nicht "emotionslos" agieren kann.

Aber die (BGH-)Richter tun es, wenn sie als "auf sittlich niedrigster Stufe stehend" und eine solche Tat als "geradezu verächtlich" beschreibend charakterisieren. Da hat Vec die von ihm vermisste "Emotionalität".

Und auf diese "sittlich niedrigste Stufe" haben die BGH-Richter die einverständlich mit dem Opfer vorgenommene, sein Lebensrecht nicht negiert habende Tötung gestellt, obwohl schon jeder minder schwere Fall eines Totschlags des Lebensrecht des Opfers negiert!
Das rührt an meine Emotionalität, aus der heraus ich nicht gewillt bin, eine Verurteilung des R aus § 211 Mord gedanklich nachvollziehend hinzunehmen! Und dass das BVerfG das so hat durchgehen lassen und das Urteil nicht wegen seiner diversen, von Scheinfeld im Einzelnen nachgewiesenen Verfassungsverstöße aufgehoben hat, macht mich fassungslos: Das empfinde ich als den größten Justizskandal in dieser Sache. Und darum ist Scheinfelds "kleine Streitschrift" so verdienstvoll.

In Bezug auf den vom BVerfG gutgeheißenen Justizskandal kann nur der Ausspruch des Verfassungsrechtlers Kriele etwas gedankliche »juristische Heilsalbe« sein:
"Das Verfassungsgericht beugt nicht den Verstand; der Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht gebietet uns nicht, mit dem Hut zugleich den Kopf abzunehmen."

Weil der Autor dieser Zeilen nicht zu den Strafjuristen gehört, über die Ludwig Thoma spottete: "Es gibt Staatsanwälte, die Christi Kreuzigung für richtig halten, weil ihn der Kollege Pilatus rechtskräftig verurteilt hat.", hat er seine als Dissertation gedachte Arbeit in nur geistigem Widerstand zu unseren höchsten Gerichten und insbesondere zum BVerfG zwar barhäuptig geschrieben, dabei aber »seinen Kopf zum Denken aufbehalten« und kommt so zu einem völlig konträren Ergebnis.
Das alles wäre zu Vec verfehlter Rezension zu sagen, wenn man Sie zurechtrücken will, um dem (mehr für Fachleute geschriebenen) verdienstvollen Buch gerecht zu werden. Das würde ich nach meinem Urlaub ab Ende Oktober sehr gerne übernehmen, aber dafür müssten Sie mir den Umfang nennen, den Sie für eine richtigstellende »Gegen-Renzension« zur Verfügung zu stellen bereit sind. 
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In 4 Gruppen angeordnetes 8-stufiges System der Tötungsdelikte: �»sittliche Strafrahmen-Falltiefe«
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